Datum 20.06.2025

®
v I Seite 1von4
[ ] Version 2

AGB / Allgemeine Geschiftsbedingungen der vali.sy s ag

11

1.2

13

1.4
15

1.6

21

2.2

23

(%]
o
[J]
-
®©
>
o
©
(3]
(]
=

Allgemeine Bestimmungen, Geltungsbereich und Zielsetzung
Vertragspartner und Anwendungsbereich
Vertragspartner des Kunden ist die vali.sys ag (nachfolgend ,vali.sys“ genannt), vertreten durch den Geschéaftsfiihrer Thomas
Christen. Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) gelten fir samtliche vertraglichen Beziehungen zwischen vali.sys und
ihren Auftraggebern (nachfolgend ,Kunde* genannt) und umfassen sowohl Dienstleistungen als auch Sachleistungen.
Die AGB regeln die Rahmenbedingungen fiir die Zusammenarbeit, dienen der Sicherstellung eines hohen Qualitatsstandards
gemass Best Practice sowie der Einhaltung aller gesetzlichen und normativen Vorgaben. Sie finden auf séamtliche Offerten,
Auftragsbestatigungen, Vertrage sowie daraus resultierende Leistungen Anwendung.
vali.sys und der Kunde verpflichten sich, alle anwendbaren lokalen, kantonalen und eidgenéssischen Gesetze, Verordnungen und
Vorschriften am Ort der Leistungserbringung einzuhalten. Abweichungen von diesen AGB bedirfen der Schriftform und der
ausdriicklichen Zustimmung beider Vertragsparteien.
Abweichende Geschiftsbedingungen, Mitwirkungspflicht des Kunden
Es gelten ausschliesslich die AGB von vali.sys. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht
Vertragsbestandteil, auch dann nicht, wenn vali.sys diesen nicht ausdriicklich widerspricht — ausser, vali.sys hat deren Geltung
schriftlich zugestimmt.
Der Kunde verpflichtet sich, vali.sys samtliche fiir die Vertragserfillung notwendigen Informationen und Unterlagen rechtzeitig,
vollstandig und korrekt zur Verfligung zu stellen. Eine Prifpflicht hinsichtlich Richtigkeit, Vollstandigkeit oder Zulassigkeit von
Planen, Genehmigungen oder sonstigen kundenseitigen Dokumenten besteht seitens vali.sys nicht. Eine diesbezigliche
Warnpflicht wird ausdruicklich ausgeschlossen.
vali.sys ist berechtigt, zur Vertragserfullung notwendige Informationen im Rahmen des Auftrages an Subunternehmer, Lieferanten
und Projektpartner weiterzugeben.
Der Kunde stellt sicher, dass samtliche fiir die Leistungserbringung erforderlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden.
Unterlasst der Kunde die Erfullung dieser Mitwirkungspflichten, ist vali.sys berechtigt, vom Vertrag zurtickzutreten.
Datenschutz und Geheimhaltung
Beide Vertragsparteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erlangten Informationen, insbesondere Betriebs-
und Geschaftsgeheimnisse, vertraulich zu behandeln und nicht an unberechtigte Dritte weiterzugeben.
vali.sys verarbeitet Personendaten unter Einhaltung der jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere
des schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG). Soweit fur die Vertragserfillung erforderlich, kann eine Datenverarbeitung durch
berechtigte Dritte (z. B. Subunternehmer) erfolgen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass bei der elektronischen Datenlibertragung
(z.B. via E-Mail) trotz technischer und organisatorischer Schutzmassnahmen ein gewisses Restrisiko unbefugter Zugriffe durch
Dritte nicht ganzlich ausgeschlossen werden kann.
Eigentums- und Immaterialglterrecht
Samtliche Eigentums-, Urheber- und sonstige Immaterialguterrechte an Konzepten, Software, Planen, Zeichnungen, Schemata und
anderen Arbeitsergebnissen verbleiben ausschliesslich bei vali.sys, sofern nicht schriftlich anders vereinbart. Diese Unterlagen
dirfen weder vervielfaltigt, Dritten zuganglich gemacht noch fiir eigene Zwecke verwendet werden, es sei denn mit schriftlicher
Zustimmung von vali.sys.
Produktinformationen
vali.sys stellt Informationen zu Produkten und Dienstleistungen mit grosster Sorgfalt und nach bestem Wissen zur Verfiigung. Soweit
Angaben von Herstellern Ubernommen werden (z.B. zur Garantiedauer), gelten ausschliesslich die entsprechenden
Herstellerinformationen als verbindlich. vali.sys ibernimmt keine Gewahr fir die Aktualitat, Vollstandigkeit oder Richtigkeit der
Ubernommenen Angaben.
Gultigkeit der AGB
Diese AGB gelten als Vertragsbestandteil und werden durch die Annahme der Offerte durch den Kunden ausdrucklich akzeptiert.
Vertragsabschluss
Verbindlichkeit der Bestellung
Nur schriftlich erteilte Bestellungen des Kunden gelten als rechtsverbindlich. Eine fehlende Reaktion von vali.sys auf
Forderungen, Vorschlage, Anderungen oder Unterlagen des Kunden stellt keine stillschweigende Zustimmung dar.
Leistungsumfang
Der Leistungsumfang von vali.sys ergibt sich verbindlich aus dem Vertrag bzw. der schriftlichen Auftragsbestatigung.
Anderungen, Stornierung und Riicktritt
Mit Abgabe einer Bestellung verpflichtet sich der Kunde zur Abnahme der vereinbarten Leistung. Nachtragliche Anderungen auf
Wunsch des Kunden kénnen von vali.sys nach eigenem Ermessen angenommen oder abgelehnt werden.
Ein Rucktritt vom Vertrag (Stornierung) ist grundsatzlich ausgeschlossen, es sei denn, vali.sys stimmt dem ausdricklich zu. Eine
mogliche Stornierung hangt vom jeweiligen Produkt sowie vom Zeitpunkt der Stornierungsanfrage ab und kann mit Kostenfolgen
verbunden sein.
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Bei Lieferverzug ist ein Rucktritt durch den Kunden erst zuldssig, wenn eine schriftlich gesetzte Nachfrist von mindestens 30
Kalendertagen nach dem vereinbarten Liefertermin fruchtlos verstrichen ist.

Eigentumsvorbehalt

Eigentumsrechte bis zur vollstandigen Zahlung
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollstdndigen Bezahlung Eigentum der vali.sys. Verpfandungen, Sicherungsubereignungen
oder vergleichbare Verfligungen lber die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren durch den Kunden sind unzuléssig.

Zutrittsrecht bei Zahlungsverzug

vali.sys ist berechtigt, das Warenlager oder den Einsatzort beim Kunden zu betreten, um das Eigentum an den gelieferten, aber
noch nicht bezahlten Waren festzustellen. Bei Zahlungsverzug ist vali.sys berechtigt, sdmtliche Rechte aus dem
Eigentumsvorbehalt geltend zu machen, insbesondere die Riicknahme der Waren auf Kosten des Kunden.

Zusatzleistungen

Zusatzaufwand vor Ort

Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise exklusive Mehrwertsteuer. Zusatzliche Arbeitszeiten vor Ort, die infolge bauseitiger
Verzdgerungen, unvorhergesehener Behinderungen oder fehlender Vorbereitung durch den Kunden entstehen, sind nicht im
vereinbarten Preis enthalten.

Solche Zusatzleistungen werden separat nach effektivem Aufwand und gemass den aktuell gultigen Regiekostenansatzen von
vali.sys in Rechnung gestellt.

Leistungen ausserhalb des Erfullungszwecks

Lieferungen und Leistungen, die tiber den urspriinglich definierten Erfillungsort und den vereinbarten Erfillungszweck
hinausgehen, sind nicht im vereinbarten Preis enthalten. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt, sofern sie vom Kunden
beauftragt oder zur Vertragserfiillung erforderlich sind.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsfrist und Abzige

Das Zahlungsziel betragt 30 Tage netto ab Rechnungsdatum. Abzuge sind nur zulassig, wenn sie ausdricklich und schriftlich in
der Auftragsbestatigung oder in einem separaten Vertrag vereinbart wurden. Abweichende Zahlungsbedingungen, wie Teil- oder
Ratenzahlungen, bedirfen der schriftlichen Zustimmung beider Parteien.

Verzugszinsen und Vertragsruicktritt

Bei Zahlungsverzug erhebt vali.sys ab der ersten Mahnung Verzugszinsen in Hohe von 1 % auf den offenen Rechnungsbetrag.
Daruber hinaus ist vali.sys berechtigt, unter Kostenfolge fiir den Kunden vom Vertrag ganz oder teilweise zuriickzutreten,
laufende Lieferungen und Leistungen auszusetzen sowie Mahngebuhren zur Deckung des entstandenen Aufwands zu verlangen.

Beanstandungen von Rechnungen

Rechnungsbeanstandungen oder Mangelriigen sind schriftlich innerhalb von fiinf Kalendertagen ab Rechnungsdatum bei vali.sys
einzureichen. Eine Beanstandung entbindet nicht von der fristgerechten Zahlung der nicht betroffenen Positionen und hat keine
aufschiebende Wirkung auf das Zahlungsziel.

Preisdanderungen und Vertraulichkeit von Offerten

vali.sys behalt sich Preisédnderungen fir Produkte und Dienstleistungen ausdricklich vor. Samtliche Offerten sind vertraulich zu
behandeln und dirfen vom Kunden ohne ausdrickliche Zustimmung von vali.sys weder veroffentlicht noch Dritten weitergegeben
werden.

Anpassungen durch Projektverlauf

Detailabklarungen, zusatzliche Kundenwunsche oder unvollstandige bzw. fehlerhafte Angaben seitens des Kunden kénnen
jederzeit zu Preisanpassungen oder Anderungen in der Planung und Ausfiihrung filhren. Der daraus resultierende Mehraufwand
geht zu Lasten des Kunden.

Bei umfangreicheren Projekten kann vali.sys zur Absicherung beider Parteien eine verbindliche Design-Spezifikation (DS)
erstellen, die vom Kunden vor Auftragsausfiihrung schriftlich zu genehmigen ist.

Gewadbhrleistung

Allgemeine Gewaihrleistungspflicht
vali.sys gewahrt auf ihre Produkte eine Gewahrleistungsfrist von zwei Jahren ab Lieferdatum. Die Wahl der Gewahrleistungsart —
Nachbesserung, Ersatzlieferung, Preisminderung oder Rucktritt (Wandelung) — liegt im Ermessen von vali.sys.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind Schaden infolge normaler Abnutzung, unsachgemasser Behandlung,
Fehlmanipulationen, Eingriffe durch Dritte sowie dussere Einflisse wie Feuchtigkeit, Stiirze, Schlage oder Elementarschaden. Bei
Verschleissteilen, Batterien und Akkus wird jegliche Gewahrleistung ausgeschlossen.

vali.sys ag info@valisys.swiss
rosengartenstrasse 17b www.valisys.swiss
8608 bubikon +41 43 495 92 50
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Gewadhrleistung bei Montagen
Bei Messgeraten beginnt die zweijahrige Gewahrleistungsfrist ab Abschluss der Montagearbeiten — ausgenommen sind
Bedienungsfehler oder mechanische Schaden.

Liegt der Abschluss der Montage mehr als vier Wochen nach dem Warenversand, gilt das Versanddatum als Beginn der
Gewabhrleistungsfrist. Bei projektbedingten Verzdgerungen von lber drei Monaten, in denen keine Auslieferung maglich ist, gilt
das Lieferdatum unserer Vorlieferanten als Start der Gewahrleistungsfrist.

Ausschluss bei Eingriffen oder unsachgemasser Nutzung

Die Gewahrleistung entfllt, wenn der Kunde oder Dritte ohne schriftliche Zustimmung von vali.sys Reparaturen oder Anderungen
an den Produkten vornehmen. Dasselbe gilt bei unsachgemasser Bedienung, Gibermassiger Beanspruchung, ungeeigneten
Umgebungsbedingungen, bei aussergewdhnlichen mechanischen sowie chemischen Einflissen oder bei Einwirkungen héherer
Gewalt.

Haftungsausschluss fiir Schaden
Schadensersatzanspriiche gegeniber vali.sys, ihren Lieferanten oder Subunternehmern sind ausgeschlossen, sofern diese nicht
auf vorsatzlichem oder grob fahrlassigem Verhalten beruhen.

Beschrankung der Haftung

Die Haftung von vali.sys und ihren Hilfspersonen ist — soweit gesetzlich zuldssig — vollstdndig ausgeschlossen. Dies betrifft
insbesondere direkte und indirekte Schaden, Folgeschaden, reine Vermdgensschaden sowie Schaden durch Fehlbedienung,
mangelhafte Installation und Montage, unsachgemasse Wartung oder Reparatur durch den Kunden.

Fir Fehler und Schaden, die bei der Ausfiihrung durch Servicepartner (z. B. Installationen vor Ort) entstehen, haftet
ausschliesslich das beauftragte Drittunternehmen.

Lieferungen

Gefahrtragung und Transportschaden

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden bzw. dessen Vertretung am Ort der Leistungserbringung. Allfallige
Transportschaden sind vom Empfanger direkt beim zustellenden Transportunternehmen geltend zu machen. vali.sys ibernimmt
keine Haftung fur Schaden, die wahrend des Transports entstehen.

Mangelrige und Ricksendungen
Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferten Waren umgehend zu prifen und allféllige Mangel schriftlich innert fiinf Kalendertagen
nach Lieferung bei vali.sys zu melden. Versdumt der Kunde diese Frist, gelten die Produkte als genehmigt.

Ruicksendungen werden nur nach vorgangiger schriftlicher Zustimmung und geméass den Anweisungen von vali.sys
entgegengenommen. Ricksendungen ohne Freigabe werden nicht akzeptiert.

Verantwortung des Kunden am Montageort

Der Kunde tragt die Verantwortung fir die Bereitstellung des erforderlichen Materials am Montageort sowie fiir die sachgemasse
Zwischenlagerung technischer Komponenten. Ebenfalls obliegt ihm die Entsorgung des Verpackungsmaterials, die Sauberkeit
des Montagebereichs sowie die Sicherstellung von Zutrittskontrollen und Bewachung, sofern notwendig.

Kein allgemeines Riuckgabe- oder Umtauschrecht
Ein genereller Anspruch auf Riickgabe oder Umtausch von gelieferten Produkten besteht nicht. Riicknahmen erfolgen
ausschliesslich nach vorgangiger Zustimmung durch vali.sys und unter Berlcksichtigung der individuellen Umstéande.

Fristen und Termine

Mitwirkungspflichten und Terminverschiebungen

Um vereinbarte Liefer- und Leistungstermine einhalten zu kénnen, ist der Kunde verpflichtet, vali.sys rechtzeitig alle erforderlichen
Unterlagen, Freigaben, Genehmigungen und sonstigen Informationen zur Verfligung zu stellen. Ebenso mussen alle vereinbarten
Zahlungen und weiteren vertraglichen Verpflichtungen fristgerecht erfiillt werden.

Werden diese Voraussetzungen nicht eingehalten, ist vali.sys berechtigt, die Termine entsprechend anzupassen. Allféllige daraus
entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Kunden.

Hohere Gewalt und unvorhersehbare Ereignisse

vali.sys Ubernimmt keine Haftung fir Verzégerungen, die auf hdhere Gewalt oder andere aussergewdhnliche Umsténde
zuruickzufuihren sind. Dazu zahlen insbesondere Naturereignisse, Pandemien, Mobilmachung, Krieg, Terror, Streik,
Betriebsausfélle, behordliche Anordnungen, Lieferverzégerungen oder Nichtlieferungen durch Zulieferer sowie ahnliche
Ereignisse, die ausserhalb des Einflussbereichs von vali.sys liegen.

In solchen Fallen sind Schadenersatzanspriiche des Kunden ausgeschlossen, und vali.sys ist berechtigt, Lieferfristen
angemessen zu verlangern oder vom Vertrag zurlickzutreten

vali.sys ag info@valisys.swiss
rosengartenstrasse 17b www.valisys.swiss
8608 bubikon +41 43 495 92 50
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Montage und Inbetriebsetzung

Vertragliche Grundlage
vali.sys erbringt Montage- und Inbetriebnahmearbeiten gemass den vertraglich vereinbarten Leistungen und Zeitplanen.
Grundlage hierfiir sind die jeweils giltige Offerte sowie die schriftliche Auftragsbestatigung.

Abgrenzung fremder Leistungen
Branchenfremde Arbeiten — insbesondere bauliche Massnahmen oder Elektroinstallationen wie Kabelverlegungen — sind
ausdriicklich nicht Bestandteil des Leistungsumfangs von vali.sys.

Der Kunde ist verpflichtet, diese Leistungen vorgangig auf eigene Kosten durch geeignete Fachbetriebe ausfiihren zu lassen. Auf
entsprechende kundenseitige Vorbereitungen wird in der Offerte oder Auftragsbestatigung hingewiesen

Voraussetzungen fir den Montagebeginn

Alle zur Aufnahme der Arbeiten bendtigten Komponenten, Unterlagen und kundenseitigen Vorbereitungen miissen vor Beginn der
Tatigkeiten vollstandig und korrekt am Montageort verfligbar sein. Nur so kann ein reibungsloser Ablauf ohne Unterbrechung
gewahrleistet werden

Mehraufwand durch Behinderungen

Wird der Arbeitsfortschritt von vali.sys durch kundenseitige oder externe Behinderungen verzdgert — beispielsweise durch
fehlende Zugange, unklare Zustandigkeiten oder nicht abgeschlossene Vorarbeiten — ist vali.sys berechtigt, den daraus
resultierenden Mehraufwand (z. B. Warte- und Reisezeit) gemass gultiger Regiekostenansatze zusatzlich zu verrechnen.

Schutzvorkehrungen am Einsatzort

Samtliche fiir den Montageeinsatz erforderlichen Schutzkleidungen und Sicherheitsvorkehrungen, die tiber den Standard
hinausgehen, sind vom Kunden kostenfrei bereitzustellen. Dazu zéhlen insbesondere persdnliche Schutzausriustung oder
Zugangsberechtigungen zu besonders gesicherten Bereichen.

Schlussbestimmungen

Anwendbares Recht
Das Vertragsverhaltnis zwischen dem Kunden und der vali.sys unterliegt ausschliesslich dem Schweizer Recht. Die Anwendung
internationaler Ubereinkommen, insbesondere des Wiener Kaufrechts (CISG), ist ausgeschlossen.

Gerichtsstand und Vertragssprache
Gerichtsstand fiir samtliche Streitigkeiten ist der Sitz von vali.sys in Bubikon (ZH), Schweiz. Vertrags- und Korrespondenzsprache
ist Deutsch.

Anderungen der AG

vali.sys behélt sich das Recht vor, ihre Allgemeinen Geschéftsbedingungen jederzeit zu &ndemn. Erfolgen solche Anderungen
wahrend einer laufenden Vertragsbeziehung (z. B. bei Wartungsvertréagen), werden die Kunden vorgangig schriftlich informiert.
Widerspricht der Kunde nicht innert 20 Arbeitstagen schriftlich, gelten die neuen AGB als akzeptiert und rechtswirksam.
Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleibt die Giiltigkeit der Gbrigen
Regelungen unberuhrt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am
néachsten kommt.

Gultigkeit und Veréffentlichung
Die jeweils aktuelle Version der AGB ist unter www.valisys.swiss einsehbar und verbindlich. Auf Wunsch wird dem Kunden eine
schriftliche Ausfertigung zur Verfligung gestellt.

Glltig ab 20.Juni 2025 / vali.sys ag, Rosengartenstrasse 17b, 8608 Bubikon, Schweiz

% vali.sys ag info@valisys.swiss

§ rosengartenstrasse 17b www.valisys.swiss

% 8608 bubikon +41 43 495 92 50

£ switzerland vat no.: CHE-109.876.795



	1 Allgemeine Bestimmungen, Geltungsbereich und Zielsetzung
	2 Vertragsabschluss
	3 Eigentumsvorbehalt
	4 Zusatzleistungen
	5 Zahlungsbedingungen
	6 Gewährleistung
	7 Lieferungen
	8 Fristen und Termine
	9 Montage und Inbetriebsetzung
	10 Schlussbestimmungen

